
 
 
 

 

Antrag   A  13 

 

  

zur  13.  Landesdelegiertenversammlung 
 
Antragsteller: 
MIT StV Goch 

 

  

Änderung des Insolvenzrechts 
 

Das Insolvenzrecht soll dahingehend geändert werden, dass es dem Insolvenzverwalter 1 

nicht mehr möglich ist, bereits erfolgte Zahlungen an den Gläubiger drei Monate 2 

rückwirkend (ab Insolvenzantrag des Schuldners) vom Gläubiger zurück zu verlangen. 3 

 4 

Begründung 5 

 6 

Die jetzige Regelung benachteiligt den Gläubiger gegenüber dem Schuldner. 7 

 8 

Votum der Antragskommission: 9 

Verweisung an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion    10 


